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1. Markenrechtliches

1.1. Registrierte Marke

Beim Eidgenössischen Institut für geistiges Eigentum sind auf den Trägerverein alpinavera folgende 
Klassen für die Individualmarke alpinavera registriert:
alpinavera:	29,	30,	31,	32,	33,	42,	44

1.2. Internet

Der Verein hat folgende Domain registriert:
www.alpinavera.ch
www.alpinaverashop.ch
www.alpina-vera
www.alpinavera-shop.ch
www.regiovero.ch
www.regio-vero.ch
www.regiovera.ch
www.regio-vera.ch
www.bergprodukt.ch
alpinaveramarkt.ch
alpinaveramärkte.ch
alpinaveravitgira.ch
alpinavitgira.ch
kulinarischer-herbst.ch
kulinarischerherbst.ch
maerkteamsee.ch
mercatiallago.ch
mercatidialpinavera.ch
mercatisuipassi.ch
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2. Grundlagen der Marken

2.1. alpinavera

Der Schriftzug alpinavera darf nur als Wort/Bildmarke, zusammen mit der roten Glocke und dem weis-
sen Kreuz verwendet werden. Das Wort alpinavera wird im zusammenhängenden Fliesstext geschrie-
ben.

 Schrift: alpina=Bembo, VERA=Aroma bold
 Mindestgrösse: 13 mm
 Farben: rot: 100Y/100M
 Ausrichtung: in der Regel rechts oben

 Auf dunklem Hintergrund wird die negative Variante verwendet. 

 Sofern erfordert, kann das alpinavera Logo auch in schwarz/weiss verwendet werden. 

2.2. regio.garantie

Der Verein Schweizer Regionalprodukte (VSR) ist Inhaber der Individualmarke regio.garantie. Die Marke 
ist das nationale Gütesiegel für echte Regionalprodukte. 
Der	VSR	erteilt	seinen	Mitgliedern	das	Recht,	die	Marke	regio.garantie	nach	den	Vorgaben	des	CD-Ma-
nual des VSR und nach innerhalb des VSR zusätzlich vereinbarten Grundlagen zu vergeben und zu 
nutzen. Weitere Informationen unter www.schweizerregionalprodukte.ch
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2.3. Schweiz. Natürlich.

Das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung hat im August 2007 mit 
«Schweiz.	Natürlich.»	ein	gemeinsames	Erscheinungsbild	für	alle	vom	Bund	kofinanzierten	Absatzförde-
rungsmassnahmen der Landwirtschaft festgelegt. Dieses neue Erscheinungsbild legt den Grundstein für 
eine gemeinsame Kommunikation der Herkunft Schweiz für die gesamte Landwirtschaft. 

Grösse
In Drucksachen muss der Schriftzug «Schweiz. Natürlich.» mindestens einen Schriftgrad von 6 Punkt 
aufweisen.
Für Plakate, Banner und andere Grossanwendungen ist eine problemlose Lesbarkeit aus der zu erwar-
tenden Lesedistanz zu gewährleisten. Die Höhe eines Grossbuchstabens in Millimeter, geteilt durch 
drei, entspricht der maximalen Lesedistanz in Meter.

Beispiel:	Der	Schriftzug	«Schweiz.	Natürlich.»	sollte	bei	einem	F12-Plakat	aus	zehn	Meter	Distanz	lesbar	
sein. Daraus resultiert eine Buchstabenhöhe von 30 Millimeter. 

Länge der roten Fläche
Die Länge der roten Fläche ist frei wählbar. Sie kann beliebig nach links und nach rechts verlängert 
werden. Der Abstand zwischen „Schweiz. Natürlich.“ und dem Rand des roten Balkens bleibt bei linker 
oder	rechter	Anordnung	fix.

	 ←	 fix       fix	 	 →

Position im Layout
Die Platzierung des Logos im Dokument kann links oder rechts und in der Höhe variabel erfolgen. Es 
behält	dabei	stets	seine	links-	oder	rechtsbündige	Position.

Weitere Informationen unter: 
https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/instrumente/qualitaets--und-absatzfoerderung/absatzfoerde-
rung.html
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3. Anwendung der Marken

3.1. Organisation alpinavera

3.1.1.  Geschäftsdrucksachen

Auf	Geschäftsdrucksachen	von	alpinavera	ist	das	Logo	„alpinavera	-	regio.garantie“	oben	rechts	plat-
ziert. Der Verein Schweizer Regionalprodukte erteilt seinen Mitgliedern das Recht, die Marke regio.
garantie	nach	definierten	Vorgaben	zu	nutzen.	Mitglieder	des	VSR	sind	alpinavera,	Trägerverein	Culina-
rium, «Das Beste der Region» und Pays romand – Pays gourmand.

Die Kantonsmarken in Cobranding mit «regio.garantie» (siehe 4.1.) sind in der Fusszeile rechts, darüber 
der	Satz	„Diese	Label	kennzeichnen	zertifizierte	Regionalprodukte“.	Ebenfalls	in	der	Fusszeile	an	linker	
Position ist das Logo «Schweiz. Natürlich.».

3.1.2.  Printmittel Events

Auf	Printmitteln	der	alpinavera-Events,	ist	das	Logo	„Eventträger	alpinavera	-	regio.garantie“	auf	der	
Frontseite	angeordnet.	Ebenso	der	aktuelle	Claim	„Regional	-	erste	Wahl“.	Die	Kantonsmarken	im	
Cobranding mit «regio.garantie» (siehe 4.1.) sind auf der Rückseite angeordnet, darüber der Satz „Diese 
Label	kennzeichnen	zertifizierte	Regionalprodukte“.	Rechts-	oder	linksbündig	befindet	sich	das	Logo	
«Schweiz. Natürlich.» (Anwendung siehe unter 2.3.). 
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Diese Label kennzeichnen zertifizierte Regionalprodukte

Tgi che visita la stad las fieras dad alpinavera sin in pass 
u en il Tessin remartga svelt sin blers products il sigil da 
qualitad «regio.garantie». Grazia a questa distincziun po 
la clienta u il client sa fidar ch’i sa tracta da spezialitads 
cun ingredienzas regiunalas u d’in product dal «Patrimo-
ni culinar svizzer». Products da «regio.garantie» vegnan 
controllads e certifitgads. Ils stans da fiera cun products 
certifitgads èn marcads cun in placat. La regiunalitad dals 
products d’auters purschiders sa basa sin in’autodeclera-
ziun betg controllada. Stans cun products d’artisanadi èn 
suttamess a disposiziuns spezialas. 

Tge è «regio.garantie»?

L’uniun purtadra alpinavera è ina plattafurma da marke-
ting e da communicaziun per products regiunals certifi-
tgads dals chantuns GR, UR, GL e TI cun la finamira dad 
avrir martgads e chanals da vendita per ses partenaris da 
contract. Mo ils partenaris èn autorisads da distinguer lur 
products certifitgads ensemen cun la marca dal chantun 
ed il sigil da qualitad «regio.garantie». I sa tracta da pro-
ducts cun almain 80% ingredienzas regiunalas u da pro-
ducts approvads dal «Patrimoni culinar» cun almain 80% 
ingredienzas svizras. En pli ston almain 2/3 da la creaziun 
da valur esser generads en la regiun. In post da controlla 
e da certificaziun independent examinescha mintga dus 
onns che las «directivas per products regiunals» valaivlas 
sin plaun naziunal vegnian resguardadas. 

Inscunters cun products regiunals autentics

Sponsoren

Info zur Durchführung ab Freitagmittag vor dem Pass-
markt unter passmarkt.ch

Informazioni sullo svolgimento del mercato sui passi da vener-
dì a mezzogiorno su mercatisuipassi.ch

Infurmaziuns davart l'organisaziun definitiva da la fiera sin il 
pass a partir da venderdi da mezdi sut passmarkt.ch

Regional - erste Wahl

Eventträger

alpinavera Passmärkte 
und Märkte im Tessin 

Mercati sui passi e mercati in Ticino
Fieras sin ils pass ed en il Tessin

Regional - erste WahlRegional - erste Wahl

Eventträger
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3.2. Regionale Teilprojekte

Geförderte Teilprojekte treten grundsätzlich im Look and Feel von alpinavera auf. Ist dies nicht um-
setzbar, gilt es, eine gleichwertige Kommunikation des Teilprojektes und alpinavera zu gewährleisten. 

Geförderte Teilprojekte treten mit einer gleichwertigen Kommunikation des Teilprojektes und alpina-
vera auf. Dafür werden die gemeinsame Botschafts mittels Partnerlogo sowie die Grösse und Platzie-
rung des Logos auf Werbemitteln umgesetzt und seitens alpinavera freigegeben.

3.2.1. Die gemeinsame Botschaft
In	regionalen	Teiprojekten	wird	das	Partnerlogo	mitkommuniziert.	Der	aktuelle	Claim	„Regional	-	erste	
Wahl“ ersetzt das Bergpanorama. 

3.2.2. Grösse und Platzierung in Werbemitteln (Print und Online)
Das	Partnerlogo	«Regional	-	erste	Wahl	alpinavera	-	regio.garantie»	weisst	dieselbe	Grösse	wie	das	Logo	
des regionalen Teilprojektes aus (mindestens jedoch 25 mm). Das Logo wird direkt angrenzend an die 
Eventmarke des regionales Teilprojektes platziert. alpinavea kann auf begründetem Antrag Abweichun-
gen von dieser Regel genehmigen. Die Freigabe der Werbemittel erfolgt durch alpinavera.

3.2.3. Obligatorische Anwendung Schweiz. Natürlich
Auf allen Kommunikationsmitteln muss «Schweiz. Natürlich.» verwendet werden, sofern diese von der 
Absatzförderung	profitieren.	Grösse	und	Platzierungen	sind	unter	Punkt	2.3.	definiert.
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Regional - erste Wahl
PartnerRegional - erste Wahl

Partner
Mindestgrösse 25 mm

Regional - erste Wahl
Partner

EVENTMARKE

Regional - erste Wahl
Partner

EVENTMARKE

Beispiel 1 Beispiel 2



3.2.4. Beispiele zur Umsetzung von Regionalen Teilprojekten

agriAVVENTURA

18 maggio 2023
Ascona

Scopri la fattoria 
ticinese

Partner

Troverai anche un mercato di 
prodotti regionali certificati

8./9. Oktober 2022 in Seewis Dorf

16. Prättigauer
Alp Spektakel

Grosser Alpabzug, Alpkäse, Spezialitäten- & 
Handwerkermarkt, Tierausstellungen, Schafschur, 
Streichelzoo, Internationales Alpenbarttreff en, 
Jodlermesse, Kinderumzug und sus no allerhand ...
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JP Aebli Landmaschinen und Pistenfahrzeuge

ebli

Anreise, Eintritt, Informationen

Seewis ist mit dem Öff entlichen Verkehr gut erreichbar. Die Regel-
kurse verkehren fahrplanmässig ab Bahnhof Grüsch. Die Zufahrts-
strasse nach Seewis Dorf ist für den allg. Privatverkehr gesperrt. 
Besucher die mit dem Auto anreisen, parken an der Tal station der 
Grüsch-Danusa Bahn und steigen in die PostAuto Shuttlebusse um.

Shuttelbusse verkehren vom und zum P+R Parkplatz: 
ab 8.30 – 18 Uhr ca. 20-Min.-Takt

Zusätzliche Kurse von und nach Grüsch:
Ab Bahnhof Grüsch ab 8.05 Uhr im 60-Minuten Takt (SA bis 11 Uhr 
ca. im 20-Min.-Takt). Ab Seewis Parschientsch bis 17.40 Uhr im 
60-Minuten Takt

Eintritt inkl. Käsegutschein und diversen weiteren Vergünstigungen 
Fr. 10.– pro Person/pro Tag, Kinder bis 15 Jahre gratis

Zahlungsmöglichkeiten
Schweizer Franken Bar oder Bargeldlos. Sie erwerben Wertkarten 
und können damit zahlen. Nicht verwendete Wertkarten können 
Sie zurück geben. An den Marktständen meist bar, teilweise 
Bargeldlos.

Informationen
OK Prättigauer Alp Spektakel, 7214 Grüsch
www.alpspektakel.ch, info@alpspektakel.ch
+41 81 325 11 11

SILVRETTA-GARAGE AG
SCHIERS

www.silvretta-garage.ch

Zürich

Seewis

Landquart

Schiers
Grüsch

Jenaz

Fideris
Küblis

Saas

St. AntönienStels

Schuders
Fanas

Serneus

Klosters

Ab Parkplatz Grüsch-Danusa
Signalisation beachten.
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Prättigau
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Fortschrittlich und bodenständig.
Darauf bauen wir.
Für die beste 
Zukunft aller Zeiten.

gkb.ch/kmu 

 «Entdeck an echta 
  Bündner Gnuss!»

Wo: Ganda 25
an der N 28 
in Landquart online

Jetzt auch 

shop.albert- pie .ch

Alp
Spektakel
Prättigauer

Sonntag Samstag, 10 – 17 Uhr / Sonntag, 10 – 16 Uhr

LANDI-Alpenbarttreffen, Turnhalle

Ab 13.30 Uhr

Erkürt wird beim Schönheitswett-
bewerb der etwas anderen Art der 
schönste Bart in den zwei Kategorien: 
«Vollbart naturale International» und 
«Vollbart naturale Älpler». Dabei 
dürfen sich der Konkurrenz und der 
Jury nur Männer stellen, welche ihrem 
Vollbart nicht mit Pfl ege produkten 
oder anderen Hilfsmitteln nachgeholfen haben. 

Alpkäse- und Spezialitätenmarkt,
Marktstrasse/Saglianes

Degustieren, bestaunen und kaufen Sie 
Prättigauer Spezialitäten und Hand-
werk. An den Marktständen bieten 
Bauernfamilien, Älpler und Handwerker 
sowie Kunsthandwerker ihre wertvollen 
Produkte feil.

Prättigauer Rinderspektakel, Wiese Saglianes

13 – 16 Uhr

Ein Erlebnis für Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer, Fach publikum und 
neugierige Gäste. Die Besucherin-
nen und Besucher können für einmal 
selbst nachvollziehen, nach welchen 
Kriterien die tierischen Schönheiten 
bewertet werden: «Miss Wahlen» ein-
mal anders...

Streichelzoo / Kinderprogramm, Wiese Saglianes

Auf die kleinen Besucher warten Pfer-
de- und Lamatrekking, ein Streichelzoo 
mit Ziegen und Schafen von der Alp, 
Geschicklichkeitsspiele, Basteln, eine 
Schwingarena und viel Platz 
zum Toben.

Ziegen, Schafe und Schafschur, Wiese Saglianes

Mit Stolz präsentieren die Schaf- und 
Ziegenhalter ihre schönen Tiere. Schau-
en Sie zu, wenn die Schafe zum Coiff eur 
gehen, Sie werden staunen, wie schnell 
eine tolle Frisur entsteht!

Musikalische Unterhaltung

Vielfältige Formationen sind jeweils zu Gast am Alp Spektakel 
und sorgen auf dem ganzen Festareal für fi dele Stimmung.

Gastronomieangebot

Für Verpfl egung ist auf der Wiese eingangs Dorf, 
auf dem grossen Festplatz bei der oberen Marktstrasse, in der 
Turnhalle und an weiteren Ständen auf dem Festareal gesorgt.

Samstag, 10 – 17 Uhr / Sonntag, 10 – 16 Uhr

@Praettigauer

AlpSpektakel

#AlpSpektakel 

#Prättigau

Unterstützt von:Hauptsponsoren:

agrischa Ilanz 29. – 30. April 2023 
Schaufenster der Bündner Landwirtschaft

Alle Informationen:
www.agrischa-erlebnis.ch

Samstag und Sonntag 9 – 17 Uhr
Tierausstellungen, Produkte- und Handwerkermarkt 
Samstagabend Unterhaltung mit der Band «Alpen-Party»
Sonntag grosser Festumzug durch die Stadt

Zu Gast:

Kanton
URI

Beispiel	F12-Plakat

Beispiel	Falzflyer

Beispiel Zeitungsinserat Beispiel	Instagram-Post
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4. Produktauszeichnung

4.1.	 Zertifizierte	Produkte

Die	Produktauszeichnung	für	zertifizierte	Regionalprodukte	in	Glarus,	Graubünden,	Uri	und	Tessin	
besteht	der	kantonalen	Marken,	welche	ausschliesslich	für	zertifizierte	Regionalprodukte	im	Co-Bran-
ding	mit	«regio.garantie»	verwendet	werden	dürfen.	Es	sind	nur	die	in	diesem	CD-Manual	aufgeführten	
Anwendungen zugelassen. Sie dürfen weder verändert noch verzerrt werden. Die Mindestgrösse von 
regio.garantie	beträgt	in	der	Länge	13	mm.	Vor	dem	Druck	muss	eine	Freigabe	des	Co-Brandings	und	
«regio.garantie» durch alpinavera erfolgen. Die kantonalen Marken können bei Bedarf ausschliesslich 
die	CD-Vorgaben	der	Marken,	welche	im	Co-Branding	mit	regio.garantie	genutzt	wird,	freigeben.

  Anwendung auf Produktetiketten

                        

	 	 Negativ-Anwendung	auf	Produktetiketten	bei	dunklem	Hintergrund

 

Einfarbige Varianten der Logos sind dann möglich, wenn die Druckmittel technich nur einfarbig ge-
druckt werden können (z.B. bei Siebdruck). Diese Varianten müssen im Detail mit der Geschäftsstelle 
alpinavera besprochen werden. 

Die beiden Kantonsmarken sind abgelaufen. Eine weitere Verwendung ist nicht mehr zulässig. 

Vollintegration
Im	Kanton	Graubünden	besteht	die	Möglichkeit	die	Verpackung	eines	zertifizierten	Produktes	als	
Vollintegration zu gestalten. Das Layout ist mit der Marke graubünden abzusprechen. 
Die Marke «graubündenVIVA – regio.garantie» muss auf der Produktetikette angewendet werden.
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Weitere Informationen zu Anwendungen der Marke graubünden 
sind hier zu ersichtlich: www.markenportal.graubuenden.ch

http://www.markenportal.graubuenden.ch


4.2.	 Zertifizierte	Naturparkprodukte

Für	die	Auszeichnung	von	zertifizierten	Produkten	der	Naturpärke	Park	Ela,	Naturpark	Beverin,	Biosfera	
Val Müstair und Parco Val Calanca stehen folgende Logos zur Verfügung. «regio.garantie» ist ein inte-
graler Bestandteil der Logos. Vor dem Druck muss eine Freigabe durch alpinavera und den jeweiligen 
Park erfolgen. 

Diese Marken sind mit der Umstellung der Pärkelogos 2023 abgelaufen. Für die Umstellung der Logos 
auf Produktetiketten wird den Produzenten eine Übergangsfrist bis zum 31.12.2025 gewährt.

4.3.	 Zertifizierte	Produkte	Gesamtregion	alpinavera	

Produkte,	die	kantonsübergreifend	innerhalb	der	Gesamtregion	alpinavera	(GR,	GL,	UR,	TI)	zertifiziert	
werden,	können	mit	dem	Logo	«alpinavera-regio.garantie»	ausgezeichnet	werden.	Es	gilt	die	zertifizier-
ten	Produkte	in	der	kleinst	möglichen	geografischen	Gebietsabgrenzung	zu	kennzeichnen.	Das	Logo	
steht	als	Positiv-	und	Negativvariante	zur	Verfügung.	Die	Mindestgrösse	des	Logos	beträgt	25	mm.	Vor	
dem Druck musss eine Freigabe durch alpinavera erfolgen.
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Weitere Informationen zu Anwendungen der Marke graubünden 
sind hier zu ersichtlich: www.markenportal.graubuenden.ch

http://www.markenportal.graubuenden.ch
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5. Eigener Auftritt alpinavera

5.1. Eigener Online Auftritt alpinavera

5.1.1. Anwendung Logo alpinavera

Im	Onlinebereich	wird	das	Logo	„alpinavera	-	regio.garantie“	eingesetzt,	je	nach	Hintergrund	in	positi-
ver oder negativer Ausführung. Die Platzierung des Logos ist im oberen Bereich sowohl links als auch 
rechts möglich, analog Printmittel (siehe 3.1.2.). Ist auf einer Onlineplattform nur eine geringe Fläche 
für die Logoplatzierung vorhanden (bspw. Favicon), kann das Logo mit der «Glocke» ersetzt werden.

5.1.2.	 Gestaltung	grafische	Elemente

Als	grafische	Elemente	im	Onlinebereich	werden	digitale	PDF’s,	Visuals	zur	Ankündigung	von	Veranstal-
tungen, Headerbilder, Banner und Störer bezeichnet.
Oben	links	oder	rechts	ist	das	Logo	„alpinavera	-	regio.garantie“	platziert.	Die	kantonalen	Marken	wer-
den	im	Cobranding	mit	«regio.garantie»	und	dem	Satz	„Diese	Label	kennzeichnen	zertifizierte	Regional-
produkte“ integriert. „Schweiz.natürlich“ steht randabfallend im unteren Bereich (siehe 2.3.).

Ist eine Umsetzung klar einer Kantonsmarke zuzuordnen, wird ausschliesslich die kantonale Marke im 
Cobranding mit «regio.garantie» eingesetzt.

Passmärkte 2022
Besuchen Sie uns

Diese Label kennzeichnen 
zertifizierte Regionalprodukte

Regional - erste Wahl

Eventträger
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5.2. Geschäftsdrucksachen

Ausschliessllich	die	vier	VSR-Mitglieder	dürfen	das	Gütesiegel	regio.garantie	losgelöst	oder	für	die	Orga-
nisationskommunikation verwenden (siehe CD Manual regio.garantie, Art. 5.4). Für andere Organisatio-
nen, die sich für Regionalprodukte einsetzen, ist es nicht möglich auf z.B. Geschäftsdrucksachen regio.
garantie zu verwenden. 

5.3. Gestaltung Videos

Bei	Videoinhalten	werden	die	Elemente	Claim	„Regional	-	erste	Wahl“,	Logo	„alpinavera“,	die	kantona-
len Marken im Cobranding mit «regio.garantie» und „Schweiz. Natürlich“ in den Closer integriert. Dafür 
stellt	alpinavera	Abbinder	in	den	gängigen	Formaten	(16:9,	1:1,	4:5,	9:16)	zur	Verfügung.
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5.4. Social Media alpinavera

Die im Kapitel 5 aufgeführten Bestimmungen gelten ebenso für die Gestaltung der Social Media Kanäle 
von	alpinavera.	Steht	ein	zertifiziertes	Produkt	im	Fokus	(Bild/Video	&	Text)	kann	die	Kantonsmarke	
im Cobranding mit «regio.garantie» verwendet werden. Dies gilt insbesondere für Beiträge zum Online-
shop von alpinavera.

Social Media Beiträge, welche auf die Partnerschaft zwischen alpinavera und einem Vertragspartner 
hinweisen, könnten mit dem Logo „Partner alpinavera“ gekennzeichnet werden.



Seite 14

6.	 Printmedien	und	Onlineauftritte	von	Partner

Partnerbetriebe	mit	zertifizierten	Produkten	können	die	Kantonsmarken	im	Cobranding	mit	regio.
garantie	(siehe	4.1.)	für	ihre	Auftritte	verwenden.	Die	Marken	beziehen	sich	auf	die	zertifizierten	Re-
gionalprodukte. Die Mindestbreite des Gütesiegels regio.garantie beträgt 13 mm. Des Weiteren muss 
„Schweiz. Natürlich“ (siehe 2.3.) aufgeführt werden, alpinavera kann in begründeten Fällen Ausnahmen 
bewilligen. 

6.1.	 Printmedien	

Kurzzeitige Printmedien (Inserate, Plakate...)
Die Kantonsmarken im Cobranding mit regio.garantie (in Bild oder Text) sind so aufzuführen, dass der 
Bezug	zu	den	zertifizierten	Produkten	hergestellt	ist.	

Printmedien	mit	einer	höheren	Auflage	(Broschüren,	Flyer,	Postkarten...)
Die	Kantonsmarke	im	Cobranding	mit	regio.garantie	kann	zusammen	mit	dem	Satz	„wir	führen	zertifi-
zierte	Regionalprodukte“	verwendet	werden.	Der	Bezug	zu	den	zertifizierten	Produkten	muss	in	jedem	
Fall	hergestellt	werden.	Können	zertifizierte	Produkte	nicht	einzeln	aufgelistet	werden,	hat	ein	Hinweis	
zu	erfolgen,	z.B.	unsere	zertifizierten	Produkte	finden	Sie	auf	www.easy-cert.com.	

Vor dem Druck muss eine Freigabe durch alpinavera erfolgen.

6.2. Webauftritt 

Die Kantonsmarken im Cobranding mit regio.garantie können nur im direkten Zusammenhang mit den 
zertifizierten	Produkten	verwendet	werden.	Sie	können	einem	Produkt	z.B.	im	Onlineshop	zugeordnet	
werden. Vor dem Aufschalten ist bei alpinavera eine Freigabe einzuholen. 

Beispiel Onlineshop
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6.3. Social Media Auftritte

Die Kantonsmarken im Cobranding mit «regio.garantie» können nur im direkten Zusammenhang mit 
den	zertifizierten	Produkten	verwendet	werden.	Der	Beitrag	muss	inhaltlich	wie	visuell	das	zertifizierte	
Produkt	in	Fokus	setzen.	Diese	Vorgabe	ist	auf	sämtliche	Bild-	und	Video-Formate	anzuwenden.

Die Partnerschaft mit alpinavera kann mit dem Logo „Partner alpinavera“ gekennzeichnet werden. 

6.4.	 Bildmaterial	von	alpinavera

alpinavera	stellt	den	Partnerbetrieben	für	ihre	Web-	und	Printauftritte	Bildmaterial	zur	Verfügung.	Bei	
allen verwendeten Bildern ist gut sichtbar unten rechts im Bild „© alpinavera“ aufzuführen. Die Freiga-
be erfolgt durch alpinavera. 

7.	 Kampagnen	und	Webauftritt	von	Organisationen

7.1.	 Kampagnen	von	Organisationen

Organisationen,	die	sich	für	regionale	Produkte	einsetzen,	können	regio.garantie	im	Co-Branding	mit	
der Kantonsmarke (siehe 4.1) in ihren Kampagnen verwenden. Zwingend ist die gleichwertige Kommu-
nikation	der	Organisationsmarke	mit	der	jeweiligen	Regionenmarke	im	Co-Branding	mit	regio.garantie.	
Gleichwertig	bedeutet	in	der	gleichen	horizontalen	Ebene	oder	direkt	neben-	oder	untereinander.	
Andere Anwendungen müssen durch alpinavera und gegebenfalls den Bund freigegeben werden. Die 
Marken	beziehen	sich	in	den	Kampagnen	immer	direkt	auf	zertifizierte	Regionalprodukte,	wie	unter	
Kapitel 6 beschrieben. Eine allgemeine Verwendung ist nicht möglich. 

7.2. Webauftritt 

regio.garantie	im	Co-Branding	mit	den	Kantonsmarken	kann	nur	im	direkten	Zusammenhang	mit	
zertifizierten	Regionalprodukten	verwendet	werden.	Die	Marke	muss	z.B.	im	Onlineshop	direkt	diesem	
Produkt	zugeordnet	werden.	Eine	allgemeine	Verwendung	der	Marken	oder	für	nicht	zertifizierte	Pro-
dukte ist nicht möglich.

Vor dem Aufschalten ist bei alpinavera eine Freigabe einzuholen. 
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8. Kennzeichnung Partnerbetriebe
Partnerbetriebe	mit	zertifizierten	Produkten	erhalten	eine	Betriebstafel,	die	auf	dem	Betrieb	sichtbar	
anzubringen ist. So kann sich ein Betrieb von aussen als Partnerbetrieb von alpinavera kennzeichnen. 
Die	Betriebstafel	muss	an	alpinavera	zurückgesandt	werden,	sobald	die	Zertifizierung	erlischt.
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9.	 Anwendungsmöglichkeiten	für	
	 Gastronomie-Partner

9.1.	 Zertifizierte	Gastronomiebetriebe

Nach	einer	erfolgreichen	Zertifizierung	durch	die	unabhängigen	Kontrollstelle	q.inspecta	dürfen	die	
geprüften Speisen mit der Kantonsmarke im Cobranding mit regio.garantie (siehe 4.1) ausgezeichnet 
werden. Untenstehender Hinweis soll ebenso auf der Speisekarte angebracht werden. 

Die	mit	regio.garantie	im	Co-Branding	mit	der	Kantonsmarke	
ausgezeichneten Speisen sind von einer unabhängigen Kontroll-
stelle	kontrolliert	und	zertifiziert

SPEISEKARTE

SUPPEN
 
Rüeblischaumsuppe       7.50
Zucchettirahmsuppe     7.50
Tomatencremesuppe     7.50
Leichtes Zwiebelsüppchen mit Croûtons    7.00

HAUPTSPEISEN

Feines Kalbsrahmschnitzel an einer 
gehaltvollen Rahmsauce, Rüebligemüse 
und Röstikroketten      22.50
 
Rinds-Entrecôte	niedergegart
an	Schnittlauch-Hollandaise,	gefüllte	Tomate	
und Pommes frites       27.80
 
Feine Crêpe gefüllt 
mit knackigem blanchiertem Grünspargel, 
angerichtet	mit	marinierten	Erdbeeren	 	 	 	 18.90	

FISCH
 
Seesaibling geräuchert
begleitet von Salatgarnitur und Salzkartoffeln   22.50

Kantonsmarke

Kantonsmarke

Kantonsmarke

Kantonsmarke

Sämtliche Speisekarten werden seitens alpinavera geprüft und freigegeben.
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9.2.	 Partner	mit	Komponentenauszeichnung,	Warenwertprüfung,	zeitlich	begrenzten		
 Angeboten

Für Partner mit einer Komponentenauszeichnung, der Warenwertprüfung oder zeitlich begrenzten 
Angeboten	wie	bspw.	dem	Kulinarischen	Herbst	zeichnen	mit	folgendem	Hinweis	zertifizierter	Regio-
nalprodukte aus. Die einzelnen Speisen dürfen nicht mit	der	Kantonsmarke	im	Co-Branding	mit	regio.
garantie gekennzeichnet	werden.	Das	Logo	„Gastronomie-Partner“	darf	auf	der	Speisekarte	verwendet	
werden.  

Tageskarte

°Kleiner Herbstsalat 
mit	Zitronen-Honig	Dressing

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
 

°Rüeblischaumsuppe 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Seesaibling geräuchert
begleitet von Salatgarnitur

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

°Feines Schweinsrahmschnitzel 
an einer gehaltvollen Rahmsauce, 
Tagesgemüse und Röstikroketten  

  
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

 
Apfel-Birnen	Glace	mit	Caramell	und	Zimt

5	Gang	Menü	komplett	Fr.	75.-

Die markierten °Speisen enthalten Zutaten aus der Region XXXX.  
Folgende	zertifizierte	Regionalprodukte	werden	in	der	Küche	
verwendet:  
Aubergine, Basilikum, Fenchel, Zucchetti, Weisskabis, Cipolotti Bund, Blumenkohl, 
Diverse Salate, Tomaten, Broccoli, Wirz, Randen, Gurken.

Für tagesaktuelle Informationen steht Ihnen unser Personal zur Verfügung.

Kantonsmarke

Sämtliche Speisekarten werden seitens alpinavera geprüft und freigegeben.
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9.3.	 Gastronomie-Partnerschaft	Plakette

Gastronomie-Partner,	welche	eine	Partnerschaft	mit	alpinavera	eingehen	steht	die	Kennzeichnung	ih-
res	Betriebes	mittels	Partnerschaftsplakette	offen.	Handelt	es	sich	beim	Partner	um	einen	zertifizierten	
Gastronomie-Betrieb	ist	auf	der	Plakette	das	Gütesiegel	der	jeweiligen	Region	aufgeführt.	Für	Partner	
mit einer Komponentenauszeichnung, einer Warenwertkontrolle oder bei einem zeitlich begrenzten 
Angebot steht die zweite Version der Plakette zur Verfügung. Die Plaketten sind für den jeweilig aus-
gestellten Zeitraum gültig.

Gastronomie-Partner
2023/2024

Regional – erste Wahl

Unser Betrieb setzt in der Küche auf folgende 
zertifizierten	Regionalprodukte:

Beispielprodukte: Aubergine, Basili-
kum, Fenchel, Zucchetti, Weisskabis. 
Cipolotti Bund, Blumenkohl, Diverse 
Salate, Tomaten, Broccoli, Wirz, 
Randen, Gurken.

Für tagesaktuelle Informationen steht Ihnen unser Personal 
zur Verfügung.

Regionalmarke

Zertifizierter	Gastronomiebetrieb

Name	Betrieb

Regional – erste Wahl

Regionalmarke
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10. Sponsoring

Im Falle eines Sponsoringengagements durch alpinavera sind diese 2 Varianten vorgesehen. 
 
 Variante 1
 Logo Sponsor inklusive «Schweiz. Natürlich.». Mindestgrösse 25 mm. 

 
 Variante 2
 Logo Sponsor (Mindestgrösse 25 mm) plus «Schweiz. Natürlich.» als separates Logo. 
 Anwendung siehe 2.3. 

Regional - erste Wahl
SponsorRegional - erste Wahl

Sponsor

Mindestgrösse

Regional - erste Wahl
Sponsor



11.	Gönner

Für Gönner von alpinavera stehen verschiedene Möglichkeiten zur Kennzeichnung der Gönnerschaft 
zur Verfügung.

Logo	zur	Verwendung	auf	Print-	und	Online-Medien:

Kennzeichnung	mittels	Gönner-Tafel:
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Wir sind Gönner von 

Name von Betrieb


